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Satzung des Vereins Freizeitreiter Pfalz

§ 1 (Name und Sitz)
Der Verein führt den Namen „Freizeitreiter Pfalz“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V."
Der Sitz des Vereins ist Kaiserslautern.

§ 2 (Geschäftsjahr)
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 (Zweck des Vereins)
1. Zweck des Vereins ist

 die Förderung des Freizeit- und Breitensports durch Aus- und Weiterbildung der Freizeitreiter
und –fahrer in allen Bereichen des Pferdesports

 die Förderung des Tierschutzes im Rahmen der Haltung und des Umgangs mit Pferden
 die Förderung des Natur- und Umweltschutzes
 die Förderung des Reitens und Fahrens in der freien Natur zur Erholung im Rahmen des

Freizeit- und Breitensports
 die Ausbildung von Reitern, Fahrern und Pferden im Sinne des breitensportlichen Gelände-

Freizeit- und Wanderreitens
 die Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für Pferdesport und

Pferdehaltung.
 die Vertretung breitensportlicher Interessen gegenüber Kommunen, Verbänden und

Organisationen.
 die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur Verhütung von

Schäden

2. Gemäß den Vorgaben des § 52 der Abgabenordnung, Ziffer 21 wird der Satzungszweck im
Wesentlichen verwirklicht durch folgende Maßnahmen:

 Organisation und Durchführung von Informations-, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
für Breitensportler im Pferdesport

 Organisation und Durchführung von Freizeitveranstaltungen wie z.B. Wanderritten,
Sternritten, sowie breitensportlichen Wettbewerben aller Disziplinen im Rahmen der
Wettbewerbsordnung (WBO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

 gezielte Information und Förderung des Gemeinsinns der Breitensportler im Pferdesport
durch den Betrieb einer internetbasierten Kommunikationsplattform

§ 4 (Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung)
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 (Erwerb der Mitgliedschaft)
1. Jede natürliche oder juristische Person kann die Vereinsmitgliedschaft beantragen.
2. Es gibt ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. Fördermitglieder sind zu den
Mitgliederversammlungen einzuladen, haben jedoch kein Stimmrecht.
3. Ordentliche Vereinsmitglieder können nur natürliche Personen werden. Fördernde Mitglieder
können natürliche oder juristische Personen werden.
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4. Über den Aufnahmeantrag, der schriftlich bzw. per Email zu stellen ist, entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand ist nicht verpflichtet, ggf. Gründe für eine Ablehnung zu nennen. Im Falle der
Ablehnung ist der Vorstand zur Geheimhaltung verpflichtet.
5. Ein Wechsel von ordentlicher zu fördernder Mitgliedschaft ist auf Wunsch des Mitglieds jederzeit
möglich.
6. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, innerhalb von weniger als zwei Wochen vor bzw. während einer
Mitgliederversammlung Aufnahmeanträge zu bearbeiten und über Aufnahmen zu beschließen.

§ 6 (Beendigung der Mitgliedschaft)
1. Die Mitgliedschaft endet
a) durch Austritt;
b) durch Streichung von der Mitgliederliste;
c) durch Ausschluss aus dem Verein;
d) durch den Tod des Mitgliedes.
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung (postalisch oder per Email) gegenüber dem 1. oder
2. Vorsitzenden. Er muss spätestens am 15. November zum 31. Dezember eines Kalenderjahres
erfolgen.
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
es mit der Zahlung des Beitrags mit einem Jahresbeitrag in Verzug ist und zweimal erfolglos gemahnt
wurde. Die Streichung erfolgt danach mit sofortiger Wirkung. Die Mitteilung des
Vorstandsbeschlusses über die Streichung von der Mitgliederliste muss dem Mitglied schriftlich
(postalisch oder per Email) an die letzte bekannte Adresse zugestellt werden.
4. Ein Mitglied kann, wenn es dem Verein einen Schaden zufügt, in Ausübung einer Tätigkeit für den
Verein ein Strafgesetz verletzt, insbesondere gegen das Betäubungsmittel- oder das
Jugendschutzgesetz verstößt oder wenn es Bestimmungen des §7 dieser Satzung bewusst
missachtet, nach vorheriger Anhörung, durch den Beschluss des Vorstandes aus dem Verein
ausgeschlossen werden. Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich (postalisch
oder per Email) bekanntzumachen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem
Mitglied das Recht der Berufung an das Schiedsgericht zu.
a. Die Berufung muss innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnisnahme des Ausschließungsbeschlusses
schriftlich (postalisch oder per Email) beim Vorstand eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig
eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von drei Monaten das Schiedsgericht zur Entscheidung über
die Berufung einzuberufen.
b. Bis zur Entscheidung über die Berufung ruht die Mitgliedschaft des betroffenen Mitglieds.
c. Macht das Mitglied von dem Recht auf Berufung keinen Gebrauch oder versäumt es die Beru-
fungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass der
Ausschluss nicht gerichtlich angefochten werden kann.

§7 (Besondere Pflichten der Mitglieder)
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Ruf des Vereins in der Öffentlichkeit zu wahren und zu
schützen. Dies gilt für Äußerungen und Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken ebenso wie
für den persönlichen Umgang untereinander, mit Förderern, Sponsoren und Kooperationspartnern,
aber auch mit Kritikern.
3. Fördernde Mitglieder unterstützen durch ihre Mitgliedsbeiträge die Arbeit und die Konzepte der
Vorstandschaft und der ordentlichen Mitglieder. Fördermitglieder werden in regelmäßigen
Abständen, mindestens zweimal im Jahr, durch ein Vorstandsmitglied per Email-Rundschreiben über
die Aktivitäten des Vereins informiert.
5. Mitglieder, die mit der Bekleidung eines Vorstandsamtes eine besondere Verantwortung
übernehmen, sind in hohem Maße den kaufmännischen Grundwerten sowie der Transparenz und
korrekten Vereinsverwaltung verpflichtet.
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§ 8 (Mitgliedsbeiträge und Umlagen)
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt die
Mitgliederversammlung. Es können unterschiedlich hohe Beiträge für verschiedene
Mitgliedergruppen erhoben werden (ordentliche Mitglieder bzw. fördernde Mitglieder). Im
Verzugsfall ist der Vorstand berechtigt, nach zweimaliger erfolgloser Mahnung die Streichung von der
Mitgliederliste vorzunehmen. (Vgl. §6, Absatz 3)
Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins
können von den Mitgliedern Umlagen erhoben werden. Die Höhe der Umlage darf das Zweifache des
Mitgliedsbeitrags nicht übersteigen. Maßgebend ist der Jahresbeitrag, den das zahlungspflichtige
Mitglied zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Erhebung der Umlage zu zahlen hat.

§ 9 (Organe des Vereins)
Organe des Vereins sind
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- das Schiedsgericht

§ 10 (Mitgliederversammlung)
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, Entgegennahme der
Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer, Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie
deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Besetzung zusätzlicher Vorstandsämter (vgl. §11 Absätze
1 und 4), Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des
Vereins sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.
2. Einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres, findet eine ordentliche
Mitgliederversammlung statt. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet
und ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
3. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. oder 2. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich (per Email oder postalisch, wenn keine Emailerreichbarkeit gegeben ist) unter
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen,
wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Emailadresse bzw. Postanschrift gerichtet war.
4. Die Tagesordnung kann ergänzt werden, wenn dies ein Mitglied bis spätestens 7 Tage vor dem
angesetzten Termin schriftlich (per Email oder postalisch) beantragt. Über die Aufnahme der
Ergänzungswünsche in die Tagesordnung entscheidet die Mitgliederversammlung zu Beginn der
Sitzung.
5. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Eine Stimmrechtsübertragung ist durch schriftliche
Bevollmächtigung möglich. Jedem stimmberechtigten Mitglied darf maximal eine weitere Stimme
übertragen werden. Die Stimmrechtsübertragung ist vor Beginn der Versammlung dem
Versammlungsleiter anzuzeigen. Ordentliche Mitglieder sind ab Vollendung des 16. Lebensjahres
stimmberechtigt.
6. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins und die Änderung des Zwecks des Vereins können
nur mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
7. Abstimmungen erfolgen offen per Handzeichen. Wahlen können auf Antrag in geheimer
Abstimmung erfolgen.
8. Vorschläge und Bewerbungen für Wahlämter sind spätestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung an den Vorstand zu richten. Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl
stellen, teilen ihre Kandidatur sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung der Vorstandschaft mit.
Nicht fristgerecht eingereichte Bewerbungen werden in der Mitgliederversammlung
behandelt, wenn die Mitgliederversammlung dieses mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen beschließt.
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9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und einem zweiten Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Das Protokoll wird
spätestens 6 Wochen nach der Versammlung den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Der Versand
erfolgt  per Email oder postalisch gegen frankierten Rückumschlag, wenn keine Emailerreichbarkeit
gegeben ist.
10. Der Vorstand kann bei Bedarf außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Er ist zur
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein
Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
11. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen und
Medienvertretern entscheidet der Vorstand auf Antrag. Der Antrag soll spätestens eine Woche vor
der Mitgliederversammlung formlos eingereicht werden.

§ 11 (Vorstand)
1. Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. (stellvertretenden) Vorsitzenden und bis zu drei weiteren
Personen.
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Vorstandsmitglieder können nur ordentliche Mitglieder des Vereins werden.
3. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. (stellvertretenden) Vorsitzenden.
Sie vertreten den Verein einzeln gerichtlich und außergerichtlich. Im Innenverhältnis ist der 2.
Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung befugt.
4. Über die Besetzung der bis zu drei weiteren Vorstandsämter entscheidet die
Mitgliederversammlung.
5. Der Vorstand ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die gegebenenfalls zum Zwecke der
Eintragung in das Vereinsregister oder zur Erlangung der Gemeinnützigkeit notwendig werden,
eigenständig vorzunehmen, sofern der wesentliche Charakter der Satzung dadurch nicht verändert
wird.
6. Bei Ablauf der Amtszeit bleibt der Vorstand so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. Scheidet ein
Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, so können die verbleibenden Vorstandsmitglieder ein
Mitglied bestimmen, das kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung die Aufgaben des
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes übernimmt.

§13 (Schiedsgericht)
Das Schiedsgericht besteht aus drei ordentlichen Mitgliedern, die jährlich vom Vorstand ernannt
werden, und den beiden vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern. Das Schiedsgericht hat im
Falle eines Vereinsausschlusses über die Berufung des ausgeschlossenen Mitglieds zu entscheiden.
Über Berufungen ist mehrheitlich zu entscheiden, bei Stimmengleichheit gilt die Berufung als
abgelehnt.

§ 14 (Kassenprüfung)
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer und einen
stellvertretenden Kassenprüfer.
Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein, sie müssen nicht Mitglied des Vereins sein.
Wiederwahl ist zulässig.

§ 15 (Auflösung des Vereins)
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung erfolgen, die nur zu diesem
Zweck und mit dem alleinigen Tagesordnungspunkt „Auflösung des Vereins“ einberufen wird. Für die
Auflösung ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder notwendig.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der bisherigen steuerbegünstigten Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an den Pferdesportverband Pfalz e.V., der es unmittelbar und ausschließlich
für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Förderung des Breitensports zu verwenden hat.




